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Piratenpartei Deutschland
Landesschiedsgericht N R W

NRW, den 01.12.2013
AZ: LSG-NRW-2013-030-1

U r t e i l
in dem Verfahren

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

gegen

Piratenpartei Deutschland
Landesverband NRW
vertreten durch den Vorstand,

hat das Landesschiedsgericht der Piratenpartei NRW mit den

Richtern Melano Gärtner, Isabelle Sandow und Christian Degen

im Umlaufbeschluss am 30.11.2013 beschlossen: 

1. Ein Verstoß gegen die Bundessatzung beim Aussprechen einer

Ordnungsmaßnahme wurde festgestellt.

2. Die Ordnungsmaßnahme auf Untersagung der Bekleidung

eines Parteiamtes ist als nicht erteilt anzusehen.

3. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

I. Sachverhalt

Da dem Landesschiedsgericht vonseiten des Beklagten weder mitgeteilt wurde, wer der offizielle 

Vertreter sein würde, noch dass der Beklagte zu den Vorwürfen Stellung bezogen hat, kommt das 

Landesschiedsgericht nicht drum herum die Sachlage aus der Schilderung des Klägers, so wie 

eigenen Recherchen aus Wikiprotokollen, dazustellen.

Am 02.10.2012 hat der Landesvorstand NRW nach kurzer Beratung den Antragsteller mitgeteilt, es

läge ein Antrag auf Ordnungsmaßnahme gegen ihn vor und die zu verhängen sei. In einem 

öffentlichen Beschluss, den der Vorstand gefällt hatte, würde nach § 4 i.V.m. § 6b Abs. (3) LS und 

dementsprechend § 6 Abs. (1) BS entschieden, eine Ordnungsmaßnahme zu verhängen, die darin

bestand, dem damals Beschuldigten die Fähigkeit ein Parteiamt zu bekleiden, für 2 Jahre 

abzuerkennen.
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Am 30.10.2013 reichte der Kläger Klage beim LSG um folgende

Punkte festzustellen: 

1. Das die Ordnungsmaßnahme vom 02.10.12 nicht

satzungsgemäß durchgeführt wurde,

2. dass die am 02.10.2012 Ausgesprochene

Ordnungsmaßnahme rechtswidrig ist,

3. dass der damalige Vorstand die Datenschutz- und

Persönlichkeitsrechte des hiesigen Klägers verletzt hat,

4. dass die Weitergabe der Daten durch den Kläger rechtmäßig

war,

5. dass die Ordnungsmaßnahme die Grundsätze der

Verhältnismäßigkeit und die eines fairen Verfahrens verletzen.

Am 04.11.2013 reichte der Kläger oben aufgeführte Punkte

abweichend vom ersten Antrag in spezifizierter Variante ein, die der

Originalklageschrift beigelegt wurde.

II. Zur Begründung

Die Klage ist nach § 8 Abs. (5) BSchGO zulässig, aber nur im 1. Punkt. Die Punkte 2 bis 5 sind 

zurückzuweisen.

a) Das Protokoll des Landesverbandes NRW wies klar drauf hin, nach welchen Kriterien die 

Ordnungsmaßnahme bestimmt und erlassen wurde. Daher wurde hier nach Bundessatzung 

beschlossen. Diese sieht nach § 6 Abs. (1) letzter Satz vor, dass dem Beklagten der Beschluss in 

Schriftform mit Angaben von Gründen zu überstellen ist. Hier ist auf die Rechtsmittelfrist zu 

beachten. Analog hierzu ist §§ 126 Abs. (3), 126a Abs. (1) BGB in Anwendung zu bringen.

Da dieses nie stattgefunden hat, ist ein Beschluss des Landesvorstandes zwar gegeben, aber die 

Ausführung scheiterte an der Nichteinhaltung der gültigen Parteiensatzung. Das Erlangen der 

Rechtskraft ist nicht gegeben. Analog hierzu ist § 56 VwGO i. V. m. § 57 VwGO für Fristwahrung 

bezüglich Widersprüche zu benennen.
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Daher sieht das Landesschiedsgericht einen klaren Verstoß gegen die

zu dem Zeitpunkt gültige Landes- bzw. Bundessatzung.

b) Die am 02.10.2012 ausgesprochene Ordnungsmaßnahme kann

dahin gehend schon nicht rechtswidrig sein, als dass sie per

Verwaltungsakt noch gar nicht vollendet wurde. Ein Beschluss des

Landesorgans wurde gefasst, an der Übermittlung scheiterte es. Da

die Überstellung des Beschlusses an den Betreffenden aber per

Satzung im Verwaltungsablauf so geregelt ist, muss hier von einem

noch nicht abgeschlossenen Verwaltungsakt ausgegangen werden und

somit einer (noch) nicht in Kraft getretenen Ordnungsmaßnahme.

Dahin gehend sah das Gericht es so, dass die verhangene

Ordnungsmaßnahme als nichtig anzusehen ist.

c) Bei Punkt drei spricht der Antragsteller von der Verletzung des

Datenschutz- und Persönlichkeitsrecht seiner Person. Das Gericht

sieht diesen Punkt zwar als gegeben, doch handelt es sich hier um ein

ehemaliges Mitglied des Landesvorstandes und somit mehr oder

minder um eine Person des öffentlichen Lebens.

ca) Im Gegensatz zu den Schiedsgerichten, haben die Vorstandsorgane keine besonderen 

Regelungen zur Veröffentlichung von Beschlüssen zu verhangenen Ordnungsmaßnahmen.

cb) Unabhängig davon, ob hiesige Ordnungsmaßnahme noch keine Rechtskraft erlangt 

hat, hätte man gegen die Veröffentlichungen des Beschlusses vom 02.10.2012 sowie der 

Stellungnahme vom 09.10.12 vorgehen können. Hier ist die Frist nach § 8 Abs. (4) BSchGO

in Anwendung zu bringen.

d) Die Feststellung zur rechtmäßigen Weitergabe von Daten Dritter, würden in die Zuständigkeit 

der Strafverfolgung, hier speziell unter das Ermittlungsverfahrens fallen. Daher sieht sich das 

Landesschiedsgericht nach § 8 Abs. (5) BSchGO als nicht zuständig an.

e) Die hiesige Ordnungsmaßnahme wurde schlussendlich nach § 6 Abs. (1) BS beschlossen. Es 

obliegt dem Vorstand erstinstanzlich, eine Ordnungsmaßnahme zu formulieren und 

auszusprechen. Sofern dem betroffenen Piraten die 
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Ordnungsmaßnahme nicht zusagt, kann dieser nach § 6 Abs. (8) BS

den Beschluss bei dem für ihn zuständigen Schiedsgericht prüfen

lassen.

III. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses Urteil steht jeden Verfahrensbeteiligten nach §13 Abs.(1)

BSchGO die Berufung als Rechtsmittel zur Verfügung. §13 Abs. (2)

BSchGO, die Berufung ist mit einer Frist von 14 Tagen in Textform

beim Bundesschiedsgericht der Piratenpartei, Pflugstraße 9a, 10115

Berlin, schiedsgericht@piratenpartei.de einzulegen.

 Melano Gärtner Christian Degen Isabelle Sandow
(Berichterstatter)
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